
Prozess Vorprüfung und Genehmigung im Nutzungsplanverfahren mit Baugesuch für koordinierte Geschäfte nach dem
Koordinationsgesetz (KoG) per 1. März 2022 über eBau

Gesuchsteller Gemeinde AGR 

Nur koordinierte Geschäfte welche gemäss der Baugesetzgebung ein Baubewilligungsverfahren durchlaufen müssen, sind
über eBau einzureichen.

Vorprüfung

Eingabe Baugesuch über eBau an die Gemeinde (Erstellung
Dossiernummer auf eBau)

Ausarbeitung Planungsgeschäft zur Vorprüfung

Eingang Baugesuch über eBau. Status "eBau-Nummer vergeben". 
Vergabe neue eBau-Nummer. Statuswechsel in "Zirkulation

initialisieren".

Wechsel des Mandanten Leitbehörde von Gemeinde an Leitbehörde
AGR Orts- und Regionalplanung.

Versand des Planungsgeschäfts und der Baugesuchsunterlagen (mind.
3 Ex. im Original) per Post ans AGR.

Eingang E-Mailnotifikation "Fortsetzung Dossier" über eBau zu neuem
KoG Vorprüfungsgeschäft. 

Physischer Posteingang des Vorprüfungsgeschäfts (Teil Planung und
Teil Baugesuch).

Erfassung eines neuen Vorprüfungsgeschäfts (KoG) 

Prüfung der Vorprüfungsunterlagen und Ausarbeitung der Leitverfügung

Versand der Leitverfügung per Post und Mail. Das
Vernehmlassungsverfahren erfolgt wie bis anhin per Post / Mail und nicht

via eBau. Die Leitverfügung kann jedoch über eBau eingesehen
werden. 

Eingang der Fachberichte der Amts- und Fachstellen per Post / Mail. 

Ausarbeitung des Vorprüfungsberichts

Versand des Vorprüfungsberichts inkl. Fachbericht per Post / Mail,
Unterlagen werden ebenfalls auf eBau unter "Alle Beteiligte"

hochgeladen und sind dort einsehbar.

eBau-Geschäft wird mit dem Vorprüfungsbericht zur Überarbeitung an
die zuständige Planungsbehörde zurückgewiesen. Die Dokumente

bleiben aber nach wie vor einsehbar. 

AGR überträgt die Funktion "Leitbehörde" der Gemeinde.

Einsicht über eBau auf Vorprüfungsbericht und Mitberichte.

Eingang des Vorprüfungsberichts samt Amts- und Fachberichte und
weitere relevante Unterlagen per Post. 

Einsicht in Vorprüfungsbericht sowie Amts- und Fachberichte über
eBau. 

Eingang des Vorprüfungsberichts samt Amts- und Fachberichte und
weitere relevante Unterlagen per Post. 

Allfällige Überarbeitung der Baugesuchsunterlagen in Zusammenarbeit
mit der Gemeinde für die öffentliche Auflage (Teil Baugesuch über
eBau einsehbar) und danach Einreichung zur Genehmigung beim

AGR.

Überarbeitung des Planungsgeschäfts und Vorbereitung für die
öffentliche Auflage.  

Die Gemeinde muss die öffentliche Auflage der Nutzungsplanung auf
elektronischem Weg gewährleisten. Personen, welche elektronische

Unterlagen nicht über einen Internetzugang konsultieren können oder
wollen, wird das Recht eingeräumt, bei der Gemeinde vor Ort Einsicht zu

nehmen. 
Die öffentliche Auflage des Baugesuchs hat neben der Einsichtnahme

vor Ort zusätzlich auf eBau zu erfolgen. 

Nach Abschluss der öffentlichen Auflage, Vorbereitung für die Eingabe
beim AGR. Koordination mit Gesuchsteller.



Genehmigung

Erneute Eingabe Baugesuch über eBau an die Gemeinde (Erstellung
Dossiernummer auf eBau)

Überarbeitung und Vorbereitung des Planungsgeschäfts zur
Genehmigung.

Eingang Baugesuch über eBau. Status "eBau-Nummer vergeben". 
Vergabe derselben eBau-Nummer des Vorprüfungsverfahren.

Statuswechsel in "Zirkulation initialisieren".

Gemeinde überträgt Funktion "Leitbehörde" zurück ans  AGR.

Versand des Planungsgeschäfts (mind. 6 Ex. im Original) und der
Baugesuchsunterlagen (mind. 3 Ex. im Original) per Post ans AGR.

Physischer Posteingang des Genehmigungsgeschäfts (Teil Planung und
Teil Baugesuch).

Prüfung der Genehmigungsunterlagen und Ausarbeitung der zweiten
Vorprüfung/Genehmigung

Versand der KoG-Leitverfügung per Post und Mail (Einschreiben an
Gesusteller), Hochladen der KoG-Leitverfügung auf eBau unter "Alle

Beteiligte". In der KoG-Leitverfügung wird kommuniziert, dass das
Mitberichtsverfahren wie bisher per Post / Mail ans AGR, O+R, und nicht

via eBau geführt wird. 

Das Vernehmlassungsverfahren erfolgt wie bis anhin per Post / Mail und
nicht via eBau. 

Eingang der Amts- und Fachberichte der Fachstellen  

Ausarbeitung und Versand des Gesamtentscheids

Gesamtentscheid mit den Baugesuchsunterlagen sind auf eBau zur
Verfügung stellen. 

Einsicht über eBau des Gesamtentscheids mitsamt
Baugesuchsunterlagen und Amts- und Fachberichte.

Eingang des Gesamtentscheids mitsamt  Planungs- und
Baugesuchsunterlagen und Amts- und Fachberichte. Möglichkeit der

Beschwerdeführung gegen den Gesamtentscheid.

Einsicht über eBau des Gesamtentscheids mitsamt
Baugesuchsunterlagen und Amts- und Fachberichte.

Eingang des Gesamtentscheids mitsamt  Planungs- und
Baugesuchsunterlagen und Amts- und Fachberichte. Möglichkeit der

Beschwerdeführung gegen den Gesamtentscheid.

Umsetzung des Baugesuchs. Mitteilung der Selbstdeklaration SB1 an
Gemeinde. 



  

